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Stadt Coburg

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfü-
gung der Stadt Coburg zum Vollzug der 
Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseu-
chen („Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. 

der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 

Aufgrund des Art. 71 Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhe-
bung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) zuletzt geändert durch Art. 1 
ÄndVO (EU) 2018/1629 vom 25.7.2018 (ABl. L 272 S. 
11) i.V.m. § 14a der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665), sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Geset-
zes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und 
das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. 
S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 
32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 
182) geändert worden ist, ergeht für das gesamte Ge-
biet der Stadt Coburg folgende:

Allgemeinverfügung:

1.	 Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasa-
ne, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel 
oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 
des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) 
dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung 
oder, ohne dass eine solche Niederlassung besteht, 
gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit die 
Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch 

tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, viro-
logisch nach näherer Anweisung der zuständigen Be-
hörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes 
oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus unter-
sucht worden sind. Beginn der Viertagesfrist ist der 
Tag des auf der tierärztlichen Bescheinigung einge-
tragenen Untersuchungsdatums bzw. des Datums 
des Laboruntersuchungsbefundes.

a.	 Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologi-
schen Untersuchungen jeweils an Proben von 60 
Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder in ei-
nem für diese Untersuchung nach der Norm ISO/
IEC 17025 akkreditierten Privatlabor durchzufüh-
ren. Die Probenahme für die virologische Untersu-
chung hat durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzte-
ordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufes 
befugte Person mittels eines kombinierten Ra-
chen- und Kloakentupfers zu erfolgen. Werden 
weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind 
die jeweils vorhandenen Enten und Gänse zu un-
tersuchen. 

b.	 Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gän-
sen sind die zur Abgabe im Reisegewerbe vorge-
sehenen Tiere durch eine nach § 2 Bundes-Tier-
ärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen 
Berufes befugten Person klinisch zu untersuchen.

2.	 Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 des Tenors 
getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

3.	 Kosten werden nicht erhoben.

4.	 Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben.

Begründung

I.

Geflügelpest (HPAI) ist als Tierseuche der Kategorie A 
bekämpfungspflichtig. Sie ist hoch ansteckend und ver-
ursacht hohe wirtschaftliche Schäden. Seit 01.09.2022 
wurden in Deutschland 22 Ausbrüche von Geflügelpest 
in Hausgeflügelbeständen mit insgesamt über 500.000 
betroffenen Tieren und 16 Ausbrüche bei Wildvögeln ge-
meldet. Das Geschehen wird daher, zu einem nicht un-
erheblichen Teil von Hausgeflügel getragen. In Bayern 
wurden bereits mehrere Kontaktbetriebe zu Ausbruchs-
betrieben in Norddeutschland festgestellt Eine Ver-
schleppung in bayerische Hausgeflügelbestände durch 
den Geflügelhandel ist laut der Risikobewertung des LGL 
vom 18.10.2022 zu befürchten. Das Verschleppungsrisi-
ko des Verkaufs von Geflügel außerhalb fester Niederlas-
sungen, z.B. auch auf Märkten, ist besonders groß. Hier 
kommt hinzu, dass die Kontaktdaten der Käufer häufig 
nur unvollständig oder fehlerhaft erfasst sind und eine 
Nachverfolgung dadurch erschwert.

II.

Die Stadt Coburg ist gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
Abs. 2 GVVG sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 
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Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
örtlich zuständig.

Die Anordnungen zur Abgabe von Geflügel und in Ge-
fangenschaft gehaltenen Vögel im Sinne der Nr. 1 im 
Reiseverkehr wurden für die Stadt Coburg unter Be-
achtung des eingeräumten Ermessens sowie des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der gelten-
den Rechtsvorschriften getroffen. Entsprechend Art. 
71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a 
Abs. 1 S. 1 und § 13 Abs. 5 S. 1 Nr. 1, S. 2 und S. 3 Nr. 
1 der Geflügelpest-Verordnung wird somit die Abgabe 
von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögel 
im Sinne der Nr. 1 im Reisegewerbe in der Stadt Coburg 
ausschließlich unter den vorgenannten Bedingungen 
zugelassen. Gemäß § 14a Abs. 1 S. 1 Geflügelpest-Ver-
ordnung kann die zuständige Behörde, soweit dies aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist, 
anordnen, dass Geflügel und in Gefangenschaft gehal-
tene Vögel im Sinne der Nr. 1 außerhalb einer gewerbli-
chen Niederlassung oder, ohne dass eine solche Nieder-
lassung vorhanden ist, gewerbsmäßig nur abgegeben 
werden dürfen, soweit die Tiere längstens vier Tage vor 
der Abgabe klinisch tierärztlich oder, im Fall von Enten 
und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der 
zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf hoch-
pathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenza-
virus untersucht worden sind.

Im Fall von Enten und Gänsen gilt § 13 Abs. 5 S. 1 Nr. 1, 
S. 2 und 3 Nr. 1 Geflügelpest-Verordnung entsprechend. 
Danach sind die Untersuchungen im Fall von Enten und 
Gänsen jeweils an Proben von 60 Tieren je Bestand in 
einer von der zuständigen Behörde bestimmten Un-
tersuchungseinrichtung durchzuführen. Werden weni-
ger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils 
vorhandenen Tiere zu untersuchen. Die Proben sind im 
Fall von Enten und Gänsen mittels eines kombinierten 
Rachen- und Kloakentupfers zu entnehmen. Derjenige, 
der die Tiere abgibt, hat nach § 14a Abs. 1 S. 3 Ge-
flügelpest-Verordnung eine tierärztliche Bescheinigung 
über das Ergebnis der Untersuchung nach § 14a Abs. 
1 S. 1 Geflügelpest-Verordnung mitzuführen. Die Be-
scheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. Die Bescheinigung nach § 14a Abs. 1 S. 3 
Geflügelpest-Verordnung ist mindestens ein Jahr aufzu-
bewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten 
Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung 
ausgestellt worden ist. Gemäß § 14a Abs. 2 Geflügel-
pest-Verordnung gilt § 14a Abs. 1 Geflügelpest-Verord-
nung nicht für die Abgabe von Tieren, die unmittelbar 
zur Schlachtung verbracht werden.

Durch den Bezug von Geflügel und/oder in Gefangen-
schaft gehaltenen Vögeln im Sinne der Nr. 1 aus un-
terschiedlichen Haltungen und sogar ggf. Arten, deren 
Durchmischung anlässlich des Transports und deren 
Weiterverteilung außerhalb von bzw. ohne Niederlas-
sungen auf eine Vielzahl von Tierhaltern, u.a. auch 
Kleinsthaltern birgt der Handel im Reisegewerbe ein 
erhöhtes seuchenhygienisches Risiko für die überregio-
nale Verschleppung der HPAI. Gemessen an den gravie-
renden tiergesundheitlichen Folgen einer Infektion mit 
HPAIV für die betroffenen Tiere sowie die marktwirt-
schaftlichen Auswirkungen für die Bestände sowie auch 
die betroffenen Regionen in ganz Deutschland, ist es 
zur Bekämpfung und Eindämmung des HPAI-Seuchen-
geschehens aktuell erforderlich, die Abgabe von Geflü-
gel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln im Sinne 
der Nr. 1 im Reisegewerbe nur unter den vorgenannten 
Bedingungen zuzulassen. Die angeordneten Pflichten 
dienen der Eindämmung des aktuell hohen Seuchen-
verschleppungsrisikos insbesondere durch den Handel 
mit Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltenen 
Vögeln im Sinne der Nr. 1 im Reisegewerbe. Zur Ver-
folgung dieses Zwecks ist die Untersuchungspflicht vor 
Abgabe solcher Tiere eine geeignete Maßnahme, um 

eine Verschleppung der HPAI und das Übertragungsrisi-
ko weitest möglich auszuschließen.

Mildere, gleich wirksame Mittel als die angeordnete 
Maßnahme sind nicht ersichtlich. Der Eingriff in das 
Grundrecht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetrieb der betroffenen Händlerinnen und Händler ist 
ferner angemessen, um den Handel mit Geflügel und/
oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln im Sinne 
der Nr. 1 in der derzeitigen Situation ohne ein erhöh-
tes Übertragungsrisiko zu ermöglichen. Die geforderten 
Untersuchungen dienen auch zur Absicherung der Han-
delnden, welche primär dafür Sorge zu tragen haben, 
dass eine Ausbreitung von Tierseuchen verhindert wird. 
Ein Übertragungsrisiko auf andere Haltungen von Ge-
flügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögel im Sinne 
der Nr. 1 ist bei Tieren, die unmittelbar zur Schlachtung 
abgegeben werden, ausgeschlossen. Daher gelten die 
angeordneten Pflichten nach Nr. 1. für diese Tierkate-
gorie entsprechend § 14a Abs. 2 Geflügelpest-Verord-
nung nicht.

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in der Nr. 1 
dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Satz 1 Abs. 
2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich bei der hochpa-
thogenen aviären Influenza um eine hochansteckende 
und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Aus-
bruch mit hohen wirtschaftlichen Schäden und weit-
reichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maß-
nahmen zum Schutz vor der Verschleppung der Seuche 
müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzöge-
rung greifen. Es kann nicht abgewartet werden, bis die 
Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prävention 
der Seucheneinschleppung gerichtlich festgestellt wird. 
Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der so-
fortigen Vollziehung ein entgegenstehendes privates 
Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines even-
tuellen Widerspruchs.

Die Kostenentscheidung in Nr. 3 dieses Bescheides be-
ruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum Vollzug 
des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG).
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein 
schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
machung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinver-
fügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein 
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf 
die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 
Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass 
diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt von Stadt und Landkreis 
Coburg als bekannt gegeben gilt.

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
in 95444 Bayreuth 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 
95444 Bayreuth.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrif-
tersatz zugelassenen Form möglich. 
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Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Stadt Coburg (www.coburg.de/zugangseroeff-
nung) bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen.

Sofern kein Fall des §  188 VwGO vorliegt, wird kraft 
Bundesrecht in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Hinweise

1.	 Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der GeflPestV i.V.m. 
§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

2.	 Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel ab-
gibt, eine tierärztliche Bescheinigung über das Er-
gebnis der Untersuchung mitzuführen. Die Beschei-
nigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein 
Jahr aufzube-wahren. Die Frist beginnt mit dem Ab-
lauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem 
die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a 
Abs. 1 S. 3-6 GeflPestV).

Coburg, 20.10.2022
I. A.

Holland
Leiter des Ordnungsamtes

Landkreis Coburg

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfü-
gung des Landratsamtes Coburg zum 

Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 
zu Tierseuchen („Tiergesundheits-
recht“) i.V.m. der Verordnung zum 

Schutz gegen die Geflügelpest (Geflü-
gelpest-Verordnung) 

Aufgrund des Art. 71 Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhe-
bung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) zuletzt geändert durch Art. 1 
ÄndVO (EU) 2018/1629 vom 25.7.2018 (ABl. L 272 S. 
11) i.V.m. § 14a der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665), sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Geset-
zes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und 
das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. 
S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 
32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 
182) geändert worden ist, ergeht für das gesamte Ge-
biet des Landkreises Coburg folgende:

Allgemeinverfügung:

1.	 Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasa-
ne, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel 

oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 
des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) 
dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung 
oder, ohne dass eine solche Niederlassung besteht, 
gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit die 
Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch 
tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, viro-
logisch nach näherer Anweisung der zuständigen 
Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathoge-
nes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus 
untersucht worden sind. Beginn der Viertagesfrist 
ist der Tag des auf der tierärztlichen Bescheinigung 
eingetragenen Untersuchungsdatums bzw. des Da-
tums des Laboruntersuchungsbefundes.

a.	 Im Fall von Enten und Gänsen sind die virolo-
gischen Untersuchungen jeweils an Proben von 
60 Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder 
in einem für diese Untersuchung nach der Norm 
ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor durch-
zuführen. Die Probenahme für die virologische 
Untersuchung hat durch eine nach § 2 Bun-
des-Tierärzteordnung zur Ausübung des tier-
ärztlichen Berufes befugte Person mittels eines 
kombinierten Rachen- und Kloakentupfers zu er-
folgen. Werden weniger als 60 Enten oder Gän-
se gehalten, sind die jeweils vorhandenen Enten 
und Gänse zu untersuchen.  

b.	 Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gän-
sen sind die zur Abgabe im Reisegewerbe vorge-
sehenen Tiere durch eine nach § 2 Bundes-Tier-
ärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen 
Berufes befugten Person klinisch zu untersu-
chen.

2.	 Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 des Te-
nors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ange-
ordnet.

3.	 Kosten werden nicht erhoben.

4.	 Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung als bekannt gegeben. 

Coburg, 19.10.2022

Filberich	

Hinweise:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ist nur der ver-
fügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt 
zu machen. Die Allge-meinverfügung liegt mit Begrün-
dung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt 
Coburg, Lauterer Straße 60, Zimmer-Nr. 130, 96450 
Coburg aus. Sie kann während der allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Abwasserbe-
seitigung Mittlerer Itzgrund (Landkreis 

Coburg) für das Haushaltsjahr 2022

I. 	 Auf Grund des § 10 Abs. 1 Nr. 3 der Verbandssat-
zung und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 
63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweck-
verband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 wird hiermit festgestellt; er schließt



Coburger Amtsblatt Nr. 31 v. 21. 10. 2022	 	 Seite 106

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und den 
Ausgaben mit 		  1.125.920,00 €
und
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und den Aus-
gaben mit		  450.640,00 €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungen sind nicht erforderlich.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 1.122.870,00 € 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Die Höhe der Betriebskostenumlage für das Haushalts-
jahr 2022 beträgt für die Gemeinde:

a. Ahorn		  245.427,37 €
b. Ebersdorf		  153.791,38 €
c. Grub a. Forst		  233.687,11 €
d. Niederfüllbach		  162.827,34 €
e. Untersiemau		  327.136,80 €

(2) Soll-Investitionsumlage „Alt“

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben nach 
dem Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 0,00 € 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Die Höhe der Soll-Investitionsumlage beträgt für die 
Gemeinde

a. Ahorn	 bezahlt	 48.108,01 €
b. Ebersdorf	 bezahlt	 107.601,00 €
c. Grub a. Forst	 erhält	 76.800,47 €
d. Niederfüllbach	 erhält	 104.408,74 €
e. Untersiemau	 bezahlt	 25.500,21 €

(3) Soll-Investitionsumlage

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt wird auf 0,00 € festgesetzt und auf 
die Verbandsmitglieder umgelegt.

Die Höhe der Soll-Investitionsumlage beträgt für die 
Gemeinde

a. Ahorn		  0,00 €
b. Ebersdorf		  0,00 €
c. Grub a. Forst		  0,00 €
d. Niederfüllbach		  0,00 €
e. Untersiemau		  0,00 €

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan werden auf 180.000 € fest-
gesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 
in Kraft.

Grub a. Forst, 13.10.2022
(Wittmann)
Verbandsvorsitzender

II.	 Diese Haushaltssatzung hat keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile.

III.	Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung lie-
gen während des ganzen Jahres in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Grub a. Forst 
-Rathaus Grub a. Forst- zur Einsicht bereit (Art. 40 
KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV).

Grub a. Forst, 13.10.2022
(Wittmann)
Verbandsvorsitzender

Einwohnerzahlen der Städte und 
Gemeinden des Landkreises Coburg 

Stand 30.06.2022

Im Mai 2022 wurde wieder ein Zensus durchgeführt, 
wodurch die Grundlage der Bevölkerungsberechnung 
aktualisiert wird. Neuberechnungen der Bevölkerungs-
zahlen ab Mai 2022 werden dann nach der Veröffentli-
chung der neuen Zensusergebnisse ab November 2023 
sukzessive bereitgestellt. Um die übliche Aktualität zu 
gewährleisten, werden die auf dem Zensus 2011 ba-
sierten Bevölkerungszahlen weiter bereitgestellt und 
ab November 2023 sukzessive revidiert. Dieser Pro-
zess der Umstellung der alten Grundlage auf den neuen 
Zensus wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abge-
schlossen sein.

Bevölkerungsstand am 30.06.2022

09473000 	 Landkreis Coburg 	 Oberfranken

	 Gemeinde 	 Einwohner

		  insgesamt

09473112 	 Ahorn 	 4 176

09473158 	 Bad Rodach, St 	 6 531

09473120 	 Dörfles-Esbach 	 3 566

09473121 	 Ebersdorf b.Coburg 	 6 240

09473132 	 Großheirath 	 2 648

09473134 	 Grub a.Forst 	 2 819

09473138 	 Itzgrund 	 2 348

09473141 	 Lautertal 	 4 494

09473144 	 Meeder 	 3 648

09473151 	 Neustadt b.Coburg, GKSt 	 14 972

09473153 	 Niederfüllbach 	 1 495

09473159 	 Rödental, St 	 13 084

09473165 	 Seßlach, St 	 3 909

09473166 	 Sonnefeld 	 4 522

09473170 	 Untersiemau 	 4 216

09473174 	 Weidhausen b.Coburg 	 3 175

09473175 	 Weitramsdorf 	 5 156

	 zusammen 	 86 999
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